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Anhörung NK 268 Umfahrung Mellingen
Antrag: Auf den Bau des Abschnitts Süd/Abschnitt 2 (Birrfeldstrasse bis Lenzburgstrasse) ist zu verzichten. Der Verkehr ist bis zum Kreisel vor der Altstadt und dann durch die Birrfeldstrasse  zu führen. Die angrenzenden Wohngebiete sind durch geeignete Lärmschutzmassnahmen zu schützen.
Begründung: Dieser Abschnitt Süd hat nichts mit der Umfahrung der Altstadt zu tun, sondern erhöht nur die Attraktivität der Strecke, insbesondere für den Schwerverkehr.
Abschnitt Nord wie Süd stellen einen bedeutenden Landschaftseingriff dar. (UVEK)
Beide Abschnitte sind ein weiterer grosser Beitrag zur Zersiedlung der Landschaft.
Wirksame Lärmschutzmassnahmen für Büblikon und Wohlenschwil sind im aufgelegten Projekt nicht vorgesehen und nur mit sehr hohen finanziellen Aufwand realisierbar.
Die Überführung Büblikerweg, mit einer projektierten Steigung von 10 %, ist nicht behindertengerecht. Die Linienführung der Überführung verleitet die Schüler von Mägenwil und Wohlenschwil auf ihrem Weg zur Schule Mellingen Kreuzzelg zu gefährlichen Schussfahrten. Sie fügt sich sehr schlecht in die Landschaft ein und kommt dazu noch im Siedlungstrenngürtel der Gemeinde Wohlenschwil zu liegen. Gem. Gesetz sind Hochbauten im Siedlungstrenngürtel nicht erlaubt. 

Das einzige flachverlaufende sehr beliebt und intensiv genutzte Naherholungsgebiet von Mellingen und Wohlenschwil  wird zerstört.
Durch die Zerschneidung wird die Biodiversität massiv und nachhaltig gestört.
Der ganze Abschnitt Süd liegt im Wasserschutzgebiet Au und in der Hochwasserzone. Das ausgeschriebene Projekt Abschnitt Süd verletzt die eidg. Gewässerschutzverordnug
 Anhang 4, Ziffer 211, Absatz 2: 
Im Gewässerschutzbereich Au dürfen keine Anlagen erstellt werden, die unter dem mittleren Grundwasserspiegel liegen. Die Behörde kann Ausnahmen bewilligen, soweit die Durchflusskapazität des Grundwassers gegenüber dem unbeeinflussten Zustand um höchstens 10 Prozent vermindert wird.

Mit dem vorgesehen notwendigen Abtragung des gewachsenen Bodens, die grösstenteils unter den Grundwasserspiegel erfolgen muss und der verdichteten Kofferung  werden weit mehr als 10% der Durchflusskapazität vermindert. Die beiden geplanten Retensionsbecken für die Strassenentwässerung Mit dem anfallenden Reifenabrieb mit dem darin enthaltenen Schwermetall im Gewässerschutzbereich AU sind auch nicht Gesetzeskonform. Muss der Kanton sich nicht an nicht an die Gesetze halten?
Das Haus Widmann gebaut vor fast 200 Jahren aus Sandstein ist in seiner Bausubstanz durch die Bauaktivitäten massiv gefährdet.
Im Bericht Flankierende Massnahmen wird explizit darauf verwiesen, dass das Städtchen Mellingen nur mit den projektierten flankierenden Massnahmen vom Verkehr entlastet würde. Bei einer Aussprache von Regierungsrat Beyeler und Stadtammen Gretener sind diese Massnahmen um 5 Mio. gekürzt worden. Es ist deshalb schleierhaft wie die Entlastung dennoch funktionieren soll.
Mit freundlichen Grüssen 
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